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Soldan Institut für Anwaltmanagement

Welche Werbemittel halten
Anwälte für wirksam?
Ergebnisse der Soldan Studie „Wirkungen
anwaltlicher Werbung“ (Teil 2)

Prof. Dr. Christoph Hommerich, Bergisch-Gladbach, und
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

Das Soldan Institut hat in den Jahren 2008 und 2009 mit Un-
terstützung des Deutschen Anwaltvereins den ersten Teil ei-
ner umfassenden empirischen Untersuchung zur Kommuni-
kationspolitik der Anwälte durchgeführt. Teil 2 der
Artikelserie im Anwaltsblatt beschäftigt sich (in Anschluss
an das Mai-Heft, AnwBl 2010, 355) mit den durch die befrag-
ten Anwälte wahrgenommenen Werbewirkungen.

Intensität anwaltlicher Marktkommunikation

Welche Kommunikationsmittel Rechtsanwaltskanzleien ein-
setzen, wurde im ersten Teil im Einzelnen dargestellt. Es
zeigte sich, dass in der Zwischenzeit zwar viele Kanzleien in
den „Gelben Seiten“ annoncieren (70 Prozent) und auch
über einen Internetauftritt verfügen (64 Prozent), dass alle
anderen Kommunikationsmittel im Vergleich hierzu aber er-
heblich weniger genutzt werden. In diesem Zusammenhang
stellt sich die Frage, wie intensiv insgesamt durch die Kanz-
leien mit dem Markt kommuniziert wird. Diese Intensität
lässt sich unter anderem an der Zahl der eingesetzten Kom-
munikationsmittel ablesen. Wie aus Abbildung 1 hervorgeht,
setzen 35 Prozent der Kanzleien bis zu vier Kommunikati-
onsmittel ein, 41 Prozent der Kanzleien verwenden mehr als
sechs und genau ein Viertel der Kanzleien liegt mit fünf bis
sechs Kommunikationsmitteln dazwischen.

Hinsichtlich der Intensität des Einsatzes von Kommuni-
kationsmitteln ergeben sich einige sehr interessante Zusam-
menhänge: Einzelkanzleien werben deutlich weniger inten-
siv als Sozietäten. Auch kleinere Sozietäten mit bis zu fünf
Rechtsanwälten kommunizieren deutlich intensiver mit dem
Markt als Einzelkanzleien. Darüber hinaus ist festzustellen,
dass Spezialisten erheblich mehr Kommunikationsanstren-
gungen unternehmen als Generalisten, was zusätzlich da-
durch unterstrichen wird, dass Fachanwälte häufiger zu
kommunikativen Maßnahmen greifen als Anwälte, die kei-

nen Fachanwaltstitel führen. Auch hinsichtlich der Mandats-
struktur ergibt sich ein eindeutiger statistischer Zusammen-
hang: Je mehr gewerbliche Klienten eine Kanzlei hat, desto
intensiver ist ihre Marktkommunikation. Offenkundig wurde
hier die Erfahrung gemacht, dass anwaltliche Kommunikati-
onsmaßnahmen in diesem Marktsegment ihre Wirkungen
nicht verfehlen.

Nimmt man diese Ergebnisse zusammen, so zeigt sich,
dass mit zunehmender Größe und fachlicher Spezialisierung
sowie auch der Orientierung an bestimmten Zielgruppen
von den Kanzleien eher eine Multi-Channel-Kommunikation
gepflegt wird, während kleinere Kanzleien und solche, die
eher „generalistisch“ betrieben werden, sich auf ein oder we-
nige Kommunikationsmittel beschränken.

Grundfragen anwaltlicher Marktkommunikation

Werbung soll Wirkung erzielen. Folgt man dem klassischen
„AIDA“-Modell, geht es darum, Aufmerksamkeit zu erzielen
(attention), Interesse für ein bestimmtes Produkt oder eine
bestimmte Dienstleistung herzustellen (interest), Begehrlich-
keiten zu wecken (desire) und schließlich eine Kaufhandlung
auszulösen (action). Eine solche Beschreibung der (intendier-
ten) Wirkungen mag in der Welt materieller Produkte noch
angehen; sie ist allerdings für die Kommunikation anwalt-
licher Dienstleistungen zu undifferenziert. Zum einen han-
delt es sich um Dienstleistungen, die eher reaktiven Charak-
ter haben, etwa, weil rechtliche Risiken, die nicht
vorhersehbar waren, eingetreten sind. Für dieses breite Feld
schwer oder gar nicht vorhersehbarer rechtlicher Risiken
können Anwälte in ihrer Kommunikation lediglich ihr Leis-
tungspotenzial anbieten. Es besteht darin, im Falle solcher Ri-
siken dafür zu sorgen, dass diese professionell abgewehrt
oder zumindest gemindert werden. Anwälte teilen also dem
Markt mit, jederzeit professionell auf rechtliche Risiken rea-
gieren zu können.

Mandanten werden allerdings zumeist die anwaltliche
Kommunikation erst dann zur Kenntnis nehmen, wenn für
sie solche unvorhersehbaren Risiken eingetreten sind. Sie
sorgen nicht oder nur selten vor, weil dies angesichts der
Vielzahl möglicher Risiken letztlich keinen Sinn machen
würde und auch deswegen nicht, weil Risiken aversive Reize
darstellen, die man lieber verdrängt. Für die anwaltliche
Kommunikation bedeutet dies aber, dass potentielle Mandan-
ten immer dann den für sie „richtigen“ Anwalt suchen wer-
den, wenn ein Risiko eingetreten ist. Zu Ende gedacht be-
deutet dies aber, dass Anwälte eine Art öffentlicher
Dauerpräsenz erzeugen müssten, damit sie im unvorhergese-
henen Risikofall auch gefunden werden.

Grundsätzlich könnten rechtliche Risiken auch durch
präventives Handeln von Mandanten vermieden oder gemin-
dert werden. Dies allerdings setzt auf Seiten potentieller
Mandanten die Einsicht in die Notwendigkeit zur Risikovor-
sorge voraus. Die Praxis zeigt, dass die Bereitschaft zur Prä-
vention aus den genannten Gründen nach wie vor eher
schwach ausgeprägt ist. Mandanten wollen oder können
nicht jedes Risiko antizipieren, was im Ergebnis dazu führt,
dass Anwälte zumeist beauftragt werden, wenn „das Kind in
den Brunnen gefallen ist“. Eine wichtige Funktion der Markt-
kommunikation von Rechtsanwälten besteht aber darin, den
Nutzen von Prävention aufzuzeigen und damit die potentiel-
len Mandanten zu erreichen, die bei bestimmten rechtlichen
Risiken, etwa solchen mit relativ hoher Eintrittswahrschein-
lichkeit, rechtlicher Prävention tendenziell zugänglich sind.

MN Mitteilungen

Abb.1: Zahl eingesetzter Kommunikationsmaßnahmen
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Angesichts dieser Ausgangslage ist es nicht verwunder-
lich, dass Anwälte mit werblicher Kommunikation zögerlich
umgehen, weil sich kaum ein Medium anbietet, das zu be-
zahlbaren Preisen eine anwaltliche Dauerpräsenz wirksam
garantiert. Mandanten sammeln keine Kanzleibroschüren
für eventuelle Fälle, denn die Zahl der potentiell relevanten
Broschüren wäre außerordentlich hoch. Sich mit ihnen zu
beschäftigen, setzt eine gewisse „Sammlerleidenschaft“ bei
Mandanten voraus, die aber unrealistisch ist. Das Internet ist
eine angemessene Möglichkeit, Dauerpräsenz zu zeigen, die
– wie in Teil 1 dieser Serie gezeigt – auch von rund zwei Drit-
teln der Kanzleien genutzt wird. Allerdings ist das Internet
für potentielle Mandanten als Suchmedium auch eine Quelle
hoher Optionsvielfalt, da die Zahl der Antworten auf eine
„Suchanfrage“ oftmals so hoch ist, dass eine Entscheidung
nicht erleichtert, sondern im Zweifelsfalle sogar erschwert
wird.

Es überrascht daher durchaus nicht, dass Anwälte – wie
im Mai-Heft des Anwaltsblatts gezeigt – eine Art kleinsten
gemeinsamen Nenner wählen, wenn sie zu rund 70 Prozent
Anzeigen in den „Gelben Seiten“ schalten, vermutlich ja in
der Hoffnung, im Risikofall dort durch das suchende Publi-
kum auch gefunden zu werden. Doch auch diese Hoffnung
ist keineswegs durchgängig verbreitet: 56 Prozent der An-
wälte, die keine Fachanwälte sind, annoncieren in den „Gel-
ben Seiten“. Der Vergleichswert für Fachanwälte liegt mit
75 Prozent deutlich höher. Erkennbar wird damit, dass offen-
kundig viele Anwälte auch die vergleichsweise gängige Kom-
munikation über die „Gelben Seiten“ für wenig wirksam
halten. Sobald Anwälte allerdings ein profiliertes fachanwalt-
schaftliches Angebot machen können, schätzen sie dies
offensichtlich anders ein.

Wahrgenommene Wirkungen

Im Rahmen der Untersuchung des Soldan Instituts wurden
die Anwälte gebeten anzugeben, welche Kommunikations-
mittel sie einsetzen und zugleich auch deren Wirksamkeit
einzuschätzen. Es ging also um die Erfassung der wahr-
genommenen Wirkung von Kommunikationsmaßnahmen,
also noch nicht um die Einschätzung faktischer Wirkungen,
welche im zweiten Teil der Soldan Untersuchung analysiert
werden sollen.

Die Antworten der Anwälte weisen auf eine erhebliche
Inkonsistenz zwischen dem faktischen Werbeverhalten ei-
nerseits und den wahrgenommenen Werbewirkungen ande-
rerseits hin (Abbildung 2). Es zeigt sich, dass die Anwälte vor
allem Fachseminare für potentielle Mandanten als besonders
wirksam einschätzen. Solche Seminare werden aber nur von
12 Prozent der Kanzleien veranstaltet. Seminare oder Vor-
träge für (potentielle) Mandanten werden in ihrer Wirkung
sehr hoch eingeschätzt. Zugleich zeigt die Analyse aber, dass
lediglich ein Drittel der Kanzleien Seminare oder Vorträge
für potentielle Mandanten anbietet. Die Häufigkeit von Semi-
naren für Mandanten liegt mit 27 Prozent noch darunter.

Dass speziell Vorträge, Seminare oder auch Fachvorträge
für Mandanten als besonders wirksame Werbemaßnahmen
eingeschätzt werden, ist auch unter einem anderen Aspekt
von großem Interesse. Es handelt sich hierbei um Kom-
munikationsmaßnahmen, bei denen die Anwälte unmittelbar
persönlich als Träger der Werbebotschaft auftreten. Dieser
personale Bezug ist also in der Einschätzung der befragten

Rechtsanwälte offenkundig zugleich ein zentraler Erfolgsfak-
tor solcher kommunikativer Maßnahmen. Es bestätigt sich
also auch aus der Perspektive der Anwälte die Einschätzung
der ebenfalls durch das Soldan Institut befragten Mandan-
ten, dass der persönliche Kontakt zum Anwalt wichtiger Be-
standteil der Auswahlentscheidung von Mandanten ist

1. Dies
dürfte damit zusammenhängen, dass die Mandatierung ei-
nes Anwalts zugleich die Begründung eines persönlichen
Vertrauensverhältnisses darstellt, das für rechtliche Dienst-
leistungen besonders charakteristisch ist.

Tendenziell positiv in ihrer Werbewirkung werden Pres-
semitteilungen und juristische Artikel in Tageszeitungen,
aber auch wissenschaftliche Publikationen eingeschätzt. Dies
deutet darauf hin, dass Kanzleien über diese Medien Kom-
petenzsignale nach außen senden, die ihre Wirkung nicht
verfehlen. Eine positive Wirkung wird auch dem Internetauf-
tritt zugeschrieben. Allerdings muss hier im Zusammen-
hang mit der Soldan Mandantenstudie gesehen werden, dass
das Internet bei der Auswahl von Anwälten erst herangezo-
gen wird, wenn es zuvor eine entsprechende Empfehlung in
Richtung bestimmter Kanzleien oder einzelner Anwälte gab.
Dem wird in der Analyse der faktischen Werbewirkungen im
zweiten Teil der Soldan Werbestudie noch nachzugehen sein.
Ebenfalls in der Wirkung positiv werden „Events“ für Man-
danten und auch Mandantenbriefe bewertet. Auch hier han-
delt es sich um Maßnahmen, in denen – in einem weiteren
Sinne – personale Bezüge zwischen Anwälten und potentiel-
len Mandanten hergestellt werden.

Das Werbemittel, welches die Kanzleien am häufigsten
einsetzen, die Annonce in den „Gelben Seiten“, wird unter
dem Aspekt seiner Wirksamkeit auf Platz 15 von insgesamt
24 bewerteten Kommunikationsmaßnahmen eingestuft. Es
zeigt sich also, dass die Anwälte dazu neigen, vorrangig ein
Werbemittel einzusetzen, von dessen Wirkung sie selbst
nicht überzeugt sind. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf,
dass es an aussagekräftigem Wissen über faktische Wirkun-
gen von Werbemaßnahmen fehlt.
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Informationen zum Soldan Institut für Anwaltmanagement unter www.soldaninstitut.de.

Sie erreichen die Autoren unter der E-Mail-Adresse autor@anwaltsblatt.de.

Abb. 2: Wirksamkeit von Kommunikationsmaßnahmen

1 Vgl. hierzu Hommerich / Kilian (2007), Mandanten und ihre Anwälte, S. 108 ff.
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